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COS-BV-178/2010 
 
 

08.03.2010 

Bürgermeisterin 

Bürgermeisterin 

Betreff: 

Allgemeine Vertretung des Bürgermeisters 

Mitglieder Abstimmungsergebnis Beratungsfolge 

Soll Anw. 
Mitw.-
verbot Daf. Dag. Ent. 

10.03.2010 Hauptausschuss 

25.03.2010 Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) 

      

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss bestellt auf Grund der Verhinderung der Bürgermeisterin, Frau Doris 
Berlin, und der allgemeinen Vertreterin, Frau Marlis Simon, im Interesse der 
Handlungsfähigkeit der Gemeinde 
 

Frau Jeanette Engel 
 
Für die Zeit vom 11.03.2010 bis 16.03.2010 zur allgemeinen Vertreterin. 
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Beschlussbegründung: 
 
Gemäß § 64 GO LSA (Erläuterung unter Randziffer 5) hat in diesem Fall der Gemeinderat 
die Pflicht der Bestellung eines allgemeinen Vertreters für die Zeit der Verhinderung des 
eigentlichen Vertreters.  
 
Aufgrund der plötzlichen Erkrankung der Bürgermeisterin und der allgemeinen Vertreterin 
ergibt sich eine Eilsituation. In Abstimmung mit der Kommunalaufsichtsbehörde des 
Landkreises Wittenberg ist die Verfahrensweise für diese Situation zulässig (Bestellung 
durch den Hauptausschuss und nachträgliche Genehmigung durch den Stadtrat). 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ja:     Nein: X 
 
 
Ausgaben:    
 
Einnahmen:    
 
Planmäßig bei Hst.:   
 
Überplanmäßig bei Hst.:  
Außerplanmäßig bei Hst.:  
 
 
Bemerkungen:  
 

 

 
Anlagen:  
 
 

 

 

 
 


